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Rüdiger Otto Dr. Frank Wackers

einer guten wirtschaftlichen Entwick-

lung ist sichergestellt, dass die Steuer-

einnahmen stabil bleiben und sich 

dann auch der Sozialstaat nachhaltig 

finanzieren lässt. Betriebe brauchen 

Orientierung und Planungssicherheit, 

damit die dringend notwendigen In-

vestitionen in Klimaschutz und Infra-

struktur auch getätigt werden. Nur so 

lassen sich ökonomische, ökologische 

und soziale Anliegen und deren Finan-

zierung in Einklang bringen.  

 

Im Namen des Vorstandes und der 

Geschäftsführung danken wir Ihnen 

für die vertrauensvolle Zusammen -

arbeit und wünschen Ihnen und Ihren 

Familien ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest. Der Unternehmerver-

band Handwerk NRW steht auch 2024 

als verlässlicher Partner bei Ihren ver-

bandlichen Aktivitäten zur Seite.  

 

Rüdiger Otto 

Präsident 

 

Dr. Frank Wackers 

Hauptgeschäftsführer

Nach dem Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts zum Nachtragshaus-

halt 2021 steht die Ampel-Regierung 

vor einem haushaltspolitischen Scher-

benhaufen in Höhe von 60 Milliarden 

Euro. Die Mittel, die eigentlich im 

Klima- und Transformationsfonds ein-

gesetzt werden sollten, sind jetzt blo-

ckiert. Vorerst gilt für neue Projekte aus 

dem Fonds eine Haushaltssperre. Der 

Staat muss von nun an klare Prioritäten 

setzen, welche Ausgaben wirklich 

nötig sind. Das Handwerk appelliert an 

die Bundesregierung, bei den anste-

henden Haushaltsplanungen Zukunfts- 

und Modernisierungsinvestitionen 

sowie dem Bürokratieabbau Vorrang 

einzuräumen. Die Finanzpolitik sollte 

sich danach ausrichten, wachstums- 

und zukunftsstärkende Impulse zu 

geben und die Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen und Betrieben zu 

stärken. Die Kosten der Klimapolitik 

haben Staats- und Privathaushalte be-

reits jetzt überfordert. Haushaltsmittel 

sollten gezielt in die Bereiche Bildung, 

bauliche Infrastruktur und Digitalisie-

rung gelenkt werden, um überall dort 

fiskalpolitische Anreize zu schaffen, wo 

Modernisierungsaufgaben bewältigt 

werden müssen. Es sind Zukunftsinves-

titionen, die langfristig die Steuerein-

nahmen sichern, die es wiederum 

braucht, um einen leistungsfähigen 

Staat am Laufen zu halten. Nur bei 

Handwerk braucht 
Planungssicherheit  
bei öffentlichen 
Investitionen 

Orientierungen 4/23 (Oktober–November–Dezember)2



UVH NRW | Georg-Schulhoff-Platz 1 | 40221 Düsseldorf | Telefon: (02 11) 30 06 52-0 | www.uvh-nrw.de 3

Orientierungen 4/23 (Oktober–November–Dezember)1

Baukrise schwächt das Handwerk  
– UVH fordert Umsetzung des 14-Punkte Planes der Bundesregierung 

Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung des Unternehmerverban-
des Handwerk NRW (UVH) diskutier-
ten ZDH-Präsident Jörg Dittrich und 
der Staatssekretär im Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Digi-
talisierung des Landes NRW, Daniel 
Sieveke, über die aktuelle Situation 
der Bauwirtschaft.  

ZDH-Präsident Jörg Dittrich forderte mehr 

Tempo bei der Umsetzung des 14-Punkte-

Planes der Bundesregierung zum Bau und 

eine Senkung der Grunderwerbssteuer. 

„Einen Zusammenbruch der Baubranche 

können wir uns nicht leisten. Der Bau ist 

ein Schlüsselsektor, in dem mehr als 50 

Prozent der rund 5,7 Millionen Handwer-

kerinnen und Handwerker arbeiten. Der 

Bau und seine handwerklichen Fachkräfte 

werden für die Zukunftsgestaltung unseres 

Landes gebraucht. Es wäre fatal, wenn 

die dafür nötigen Personalkapazitäten 

und Betriebe jetzt wegbrechen, weil po-

litisch nicht entschlossen genug gehan-

delt wird.“ – so ZDH-Präsident Dittrich. 

Staatssekretär Sieveke verwies darauf, 

dass in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe 

von neun Milliarden Euro für die öffentli-

che Wohnungsbauförderung vorgesehen 

seien und kündigte die baldige Einfüh-

rung der kleinen Bauvorlageberechtigung 

für Meister des Maurer-, Betonbauer- und 

Stahlbetonbauerhandwerks sowie des 

Zimmererhandwerks an. UVH-Präsident 

Rüdiger Otto warnte davor, dass sich die 

Krise der Bauwirtschaft zu einer Gesamt-

krise des Handwerks ausweiten könne und 

forderte zeitnahe Signale der Politik, damit 

Bauen für breite Bevölkerungskreise be-

zahlbar bleibe. Er dankte der Landesre-

gierung für die neu eingeführte Meister-

prämie in NRW, bei der jede erfolgreich 

abgelegte Meisterprüfung mit 2.500 Euro 

gefördert wird, verlangte aber weitere 

landespolitische Impulse zur Entbürokra-

tisierung und eine Berücksichtigung des 

Handwerks bei der Berufsorientierung an 

den Schulen. Gerade bei Abiturienten 

müsse die Botschaft platziert werden, 

dass viele Berufe im Handwerk hochqua-

lifiziert und zunehmend auf studierfähige 

Schulabgänger angewiesen seien. Die 

Mitgliederversammlung sprach sich in 

einer Resolution gegen die Pläne der 

Bundesregierung zur generellen Einfüh-

rung der elektronischen Arbeitszeiterfas-

sung durch die Betriebe aus. Eine händi-

sche Erfassung der Arbeitszeit in 

Papierform müsse ebenso weiter möglich 

bleiben wie eine kontrollfreie Handha-

bung der Vertrauensarbeitszeit. Der Unter-

nehmerverband Handwerk NRW (UVH) 

spricht sich bei der Neuregelung des Ar-

beitszeitgesetzes ferner für die Einführung 

einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit an-

stelle der bisherigen täglichen Höchstar-

beitszeit aus. Abschließend dankte UVH-

Präsident Rüdiger Otto den scheidenden 

Geschäftsführern Bernhard Nordhausen 

(Landesinnungsverband des Gebäude-

reiniger-Handwerks NRW) und Hermann 

Schulte-Hiltrop (Bauverbände NRW) für 

ihren jahrzehntelangen Einsatz und ihre 

Verdienste um das Handwerk in Nord-

rhein-Westfalen. z

v.l.n.r. UVH-Präsident Rüdiger Otto, ZDH-Präsident Jörg Dittrich, UVH- Vizepräsident 

Jörg von Polheim, UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers

Termine
Do,  

22. Februar 2024, 10.30 Uhr,  

UVH-Vorstand 

Do,  

25. April 2024, 10.30 Uhr,  

UVH-Unternehmertag

http://www.uvh-nrw.de
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Konjunkturbarometer: Baukrise drückt Stimmung im Handwerk  

Die Ergebnisse der Umfrage der 
nordrhein-westfälischen Handwerks-
kammern bei über 6.500 Betrieben in 
NRW zeigen die Handwerkskonjunk-
tur in Nordrhein-Westfalen im Herbst 
2023 als vom allgemeinen Ab-
schwung und von der sich zuspitzen-
den Baukrise geprägt. Zwar werde 
die Lage noch als überwiegend sta-
bil beschrieben, doch unter dem Ein-
druck des gesamtwirtschaftlichen 
Abschwungs, hoher Energiepreise, 
Fachkräftemangel und dem inflati-
onsbedingtem Nachfragerückgang 

seien die Erwartungen an die Ent-
wicklung der nächsten sechs Mo-
nate eher pessimistisch, so das Er-
gebnis.  

Besonders stark sei der Rückgang des 

Geschäftsklimas im Bauhaupt- und im 

Ausbaugewerbe, zu dem rund die Hälfte 

aller nordrhein-westfälischen Handwerks-

betriebe zählen. Zwar seien die Auftrags-

bücher größtenteils noch gut gefüllt, 

doch angesichts der einbrechenden Zahl 

an neuen Baugenehmigungen werde 

aber ein baldiger Stillstand im Wohnungs-

neubau befürchtet. Auch die Parameter 

Umsatz, Auftragslage und Beschäftigung 

geraten in allen Gewerbegruppen unter 

den herausfordernden Rahmenbedin-

gungen unter Druck. Besonders die Inves-

titionstätigkeit werde von vielen Betrieben 

zuruckgefahren. 

Noch sei die Konjunktur uberwiegend 

robust – auch weil das Handwerk von 

hohen Auftragsbeständen aus der Ver-

gangenheit zehrt. Viele Betriebe blicken 

aber mit großer Sorge in die Zukunft. Die 

Politik ist deshalb gefragt, jetzt die richtigen 

Entscheidungen zu treffen, um eine lang-
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Arbeitszeiterfassung darf Handwerksbetriebe 
nicht zusätzlich belasten 
Der Unternehmerverband Handwerk 
NRW (UVH) hat sich bei seiner Mit-
gliederversammlung in einem An-
trag gegen Pläne des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales 
ausgesprochen, die Arbeitgeber zu 
neuen Pflichten bei der Arbeitszeit-
erfassung verpflichten. Danach sol-
len künftig generell Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
der Arbeitnehmer am Tag der Ar-
beitsleistung elektronisch aufge-
zeichnet werden. Für Arbeitgeber, 
die nicht mehr als zehn Arbeitneh-
mer beschäftigen, soll diese Ver-
pflichtung nicht gelten.  

Im Handwerk mit seiner dezentralen Be-

triebsstruktur und häufig auswärtigen Tä-

tigkeiten sind besondere Probleme bei 

der Umsetzung von digitalen Arbeitszeit-

aufzeichnungen zu erwarten. Gerade im 

Gebäudereinigerhandwerk und in den 

Bau- und Ausbaugewerken, deren Be-

schäftigte außerhalb der eigenen Be-

triebsstätte tätig sind, stellen sich häufig 

juristisch und technisch nicht lösbare Pro-

bleme, die u. a. den Datenschutz und 

die Datenspeicherung betreffen. Oft-

mals verfügen die Betriebe auch nicht 

über elektronische Zeiterfassungssysteme 

und müssten hohe Kosten für Anschaf-

fung, Einrichtung und Betrieb digitaler 

Terminals und mobiler Endgeräte tragen. 

Überwiegend ist auch die Akzeptanz der 

Beschäftigten gegenüber elektronischer 

Arbeitszeitüberwachung nicht gegeben. 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 

13. September 2022, das den Gesetz-

geber zur Neuregelung des Arbeitszeit-

gesetzes verpflichtet, hat den Arbeitge-

bern zwar auferlegt, die Arbeitszeit zu 

erfassen, nicht aber in welcher Form dies 

zu erfolgen hat. Eine händische Erfas-

sung in Papierform muss deshalb 

ebenso weiter möglich sein wie eine 

kontrollfreie Handhabung der Vertrauens-

arbeitszeit. Auch die Möglichkeit, Auf-

zeichnungspflichten auf den Arbeitneh-

mer zu übertragen, muss erhalten 

bleiben, da diese der betrieblichen Pra-

xis und dem Wunsch der Beschäftigten 

entspricht. Der Unternehmerverband 

Handwerk NRW (UVH) spricht sich bei der 

Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes fer-

ner für die Einführung einer wöchentli-

chen Höchstarbeitszeit anstelle der bis-

herigen täglichen Höchstarbeitszeit aus. 

In der aktuell schwierigen wirtschaftlichen 

Situation wird der Gesetzgeber aufgefor-

dert, die Arbeitszeiterfassung im Interesse 

von kleineren und mittleren Betrieben 

bürokratiearm auszugestalten und mehr 

flexibles Arbeiten zu ermöglichen. z
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anhaltende Rezession zu verhindern. Es 

gilt, den Standort nachhaltig zu stärken 

und die Bauwirtschaft zu stabilisieren. Die 

Bundesregierung habe mit dem Wachs-

tumschancengesetz und dem Maßnah-

menpaket fur den Bausektor den richtigen 

Weg eingeschlagen – auch wenn diese 

Vorhaben noch hinter ihren Möglichkeiten 

zuruckbleiben. Die Landesregierung 

müsse nun ihren Teil zur Gesamtlösung 

beitragen. Konkret heißt das: Verzicht auf 

eine Rohstoffabgabe, Senkung der 

Grunderwerbsteuer und konsequente Um-

setzung der Fachkräfteoffensive. 

Das aktuelle Herbst-Konjunkturbaro-

meter mit dem Titel »Baukrise drückt Stim-

mung im Handwerk« steht als Download-

fassung unter www.whkt.de/konjunktur 

barometer zur Verfügung. z

Ministerin Neubaur trifft Vertreter des Handwerks  
in Nordrhein-Westfalen zum Spitzengespräch 
Die klimaneutrale Transformation, die 
aktuelle Wirtschaftslage und die Ge-
winnung von Fachkräften standen im 
Mittelpunkt eines Gesprächs von 
Wirtschafts- und Klimaschutzministe-
rin Mona Neubaur mit Vertretern des 
Handwerks in Nordrhein-Westfalen. 
Die Ministerin traf in Düsseldorf mit 
den Spitzen von Handwerk.NRW, 
Westdeutschem Handwerkskammer-
tag und Unternehmerverband Hand-
werk zusammen. 

Ministerin Mona Neubaur: „Das Handwerk 

ist mit mehr als 1,1 Millionen Beschäftig-

ten eine wichtige Säule der Wirtschaft in 

Nordrhein-Westfalen. Und für ein zukunfts-

fähiges und nachhaltiges NRW brauchen 

wir ein starkes Handwerk. Unsere Hand-

werkerinnen und Handwerker sind ein 

echter Motor für die Transformation zur 

ersten klimaneutralen Industrieregion in 

Europa und unverzichtbar beim be-

schleunigten Ausbau der Erneuerbaren 

Energien. Mit dem heutigen Spitzenge-

spräch vertiefen wir den engen Aus-

tausch mit den Handwerksorganisationen 

und nehmen dabei auch aktuelle He-

rausforderungen verstärkt in den Blick.“ 

Thematisiert werden neben der ge-

genwärtigen Lage des Handwerks in Nord-

rhein-Westfalen der Transformationsprozess 

in den Handwerksbetrieben, Betriebsgrün-

dungen und -übernahmen sowie Anstren-

gungen zur Fachkräftegewinnung, wie die 

Fachkräfteoffensive der Landesregierung. 

Außerdem steht der Einsatz für den Büro-

kratieabbau sowie möglichst einfache und 

schnelle Planungs- und Genehmigungsver-

fahren und mehr automatisierte, digitale 

Prozesse im Fokus des Gesprächs. z
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v.l.n.r. Prof. Dr. Hansjörg Hennecke (HANDWERK.NRW), Präsident Andreas Ehlert (HANDWERK.NRW), Ministerin Mona Neubaur 

(Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW), Präsident Rüdiger Otto (UVH), Vizepräsident 

Alexander Hengst (Handwerkskammer zu Köln/WHKT), Dr. Florian Hartmann (WHKT), Dr. Frank Wackers (UVH)

http://www.uvh-nrw.de
http://www.whkt.de/konjunktur barometer
http://www.whkt.de/konjunktur barometer
http://www.whkt.de/konjunktur barometer


Orientierungen 4/23 (Oktober–November–Dezember)6

Ausbildungskonsens Nordrhein-Westfalen will Fachkräftemangel durch ver-
stärkte berufliche Qualifizierung entgegenwirken 
Die Partner des Ausbildungskonsens 
Nordrhein-Westfalen haben beim 
dritten Spitzengespräch die Schwer-
punkte für die Zusammenarbeit im 
kommenden Jahr festgelegt. Die Lan-
desregierung verständigte sich ge-
meinsam mit der Bundesagentur für 
Arbeit, den Sozialpartnern, Kammern 
und kommunalen Spitzenverbänden 
darauf, dem Fachkräftemangel durch 
verstärkte berufliche Qualifizierung 
entgegenzuwirken.  

Dazu planen die Partner die Maßnahmen 

der Landesinitiative für berufliche Orien-

tierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 

(KAoA) gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Ein Kernpunkt für 2024 werden zudem die 

rund 36.000 Schülerinnen und Schüler in 

den vollzeitschulischen Bildungsgängen 

im Übergangssektor der Berufskollegs 

sein. Mit dem Begleitangebot „Über-

gangslotsen“ und der Praktikumsinitiative 

soll ihre Verweildauer im System gesenkt 

werden. Ziel ist, die Übergänge in Ausbil-

dung zu deutlich zu steigern. Angebote, 

wie zum Beispiel Ausbildungswege NRW, 

die eine verbindliche Ausbildungsper-

spektive aufzeigen, sollen noch stärker 

mit Maßnahmen der Bundesebenen ver-

zahnt werden. 

Zudem legen die Partner einen Fokus 

auf Studierende, die an der Wahl ihres 

Studiums oder ihrer Fachrichtung zweifeln, 

und junge Menschen, die ihre Ausbildung 

abbrechen: So ist geplant Beratungsan-

gebote für Studierende, wie das Projekt 

„Next Career“ zu stärken und weiter mit 

anderen Beratungsangeboten etwa von 

Kammern, von Verbänden oder der 

Agentur für Arbeit zu verzahnen. Damit 

Ausbildungsabbrecher nicht dauerhaft 

ohne Abschluss bleiben, sollen sie unter-

stützt werden, möglichst schnell wieder 

einen (Aus-)Bildungsweg einzuschlagen. 

Alle Partner erklärten, weiter am ge-

meinsamen Ziel zu arbeiten, die gleiche 

Wertschätzung von beruflicher und aka-

demischer Bildung zu stärken.  

Der Ausbildungskonsens Nordrhein-

Westfalen ist das Spitzengremium von 

Landesregierung, Wirtschaft, Gewerk-

schaften, Kammern und Freien Berufen, 

der Bundesagentur für Arbeit und den 

Wohlfahrts- sowie den Kommunalen 

 Spitzenverbänden, das wichtige Wei-

chenstellungen im Bereich berufliche Ori-

entierung, Ausbildung und Fachkräfte -

sicherung legt. z 
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Beschluss des Ausbildungskonsen-
ses Nordrhein-Westfalen 

Der Mangel an Fach- und Arbeits-

kräften ist eine zentrale arbeitsmarkt- und 

wirtschaftspolitische Herausforderung. 

Gleichzeitig ist der Anteil junger Men-

schen im Alter zwischen 20 und 34 Jah-

ren ohne Berufsabschluss in Nordrhein-

Westfalen von gut 17 % im Jahr 2017 

auf mehr als 21 % im Jahr 2021 ange-

stiegen. Diesen Trend wollen wir umdre-

hen und dem Fachkräftemangel wirk-

sam entgegenwirken. 

Insbesondere jungen Menschen, die 

auf ihrem Weg ins Erwerbsleben Unter-

stützung benötigen, wollen wir gemein-

sam die vielfältigen Einstiegswege in 

Ausbildung sowie die Möglichkeiten der 

beruflichen Bildung aufzeigen und ihnen 

Mut machen zum Start. 

Unabhängig von ihrem schulischen 

und beruflichen Werdegang, ihrem bis-

herigen Bildungsweg, ihrem Schulab-

schluss oder ihrer Herkunft sollen junge 

Menschen individuelle, bedarfsgerechte 

und für die Vielfalt der Berufe öffnende 

Orientierung und Unterstützung erhalten, 

um als qualifizierte Fachkräfte ins Er-

werbsleben zu starten. Ebenso sollen 

junge Menschen, die an ihrer Berufs-

wahlentscheidung zweifeln oder sich 

umorientieren möchten, erreicht werden 

und eine individuelle Unterstützung erhal-

ten. Im Gegenzug sind Unternehmen 

gefordert, sich mit ihren Fachkräftebe-

darfen jungen Menschen zuzuwenden. 

Der Ausbildungskonsens NRW will im 

kommenden Jahr insbesondere ge-

meinsam daran arbeiten, dass  

die Angebote zur Beruflichen Orientie-–

rung im Rahmen der Landesinitiative 

„KAoA“ gemeinsam weiterentwickelt 

und umgesetzt werden, damit Schü-

lerinnen und Schüler aller Schulformen 

in vielfältigen Praxiserfahrungen und 

einem frühzeitig beginnenden syste-

matischen Prozess Orientierung für ihre 

Berufswegeentscheidung gewinnen 

können; 

die gemeinsam vereinbarten Ange-–

bote und Initiativen für Schülerinnen 

und Schüler im Übergangssektor an 

den Berufskollegs, wie z. B. die Über-

gangslotsen und die Praktikumsini -

tiative, ihre Wirkung erzielen und 

 maßgeblich dazu beitragen, die Ver-

weildauer und die Anzahl der Schüle-

rinnen und Schüler im Übergangssek-

tor der Berufskollegs zu verringern und 

die Übergänge aus dem Übergangs-

sektor in Ausbildung deutlich zu erhö-

hen. Hierbei gilt es, die Landesaktivi-



v.l.n.r.: UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers, UVH-Präsident Rüdiger Otto,   Bianca Cristal (Regionaldirektion 

NRW der Bundesagentur für Arbeit),  Staatssekretär Matthias Heidmeier (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes NRW), UVH-Vizepräsident Jörg von Polheim

Staatssekretär Matthias Heidmeier (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW) im 
Gespräch mit dem Präsidenten von HANDWERK.NRW, 
Andreas Ehlert

Die Leiterin des Handwerksreferates im Ministerium für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes 
NRW, Dr. Simone Koslowski, im Austausch mit dem 
Präsidenten des Westdeutschen Handwerkskammertages, 
Berthold Schröder



Gäste des diesjährigen Parlamentarischen Lunchgesprächs
Gäste des diesjährigen Parlamentarischen Lunchgesprächs(v.l.n.r.: Thomas G. Schmitz (Geschäftsführer Dachdecker-Verband Nordrhein), Martin Weihsweiler (Vorsitzender Dachdecker-Verband Nordrhein), Henning Funke (Geschäftsführer Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks), Dr. Frank Wackers (Hauptgeschäfts-führer UVH), Rüdiger Otto (Präsident UVH), Thomas Radermacher (Präsident Bundesverband des deutschen Tischler- und Schreiner-handwerks), Vera Püttmann (UVH), Matthias Goeken, MdL, Raban Meurer (Vorsitzender a.D., Dachdecker-Verband Nordrhein)

UVH-Präsident Rüdiger Otto (l.), UVH-Haupt-
geschäftsführer Dr. Frank Wackers und der 
Präsident von HANDWERK.NRW, Andreas 
Ehlert (r.), konnten neben den handwerks- 
und wirtschaftspolitischen Sprechern aller im 
Landtag vertretenen Fraktionen auch den Be-
auftragten der CDU-Landtagsfraktion für das 
Handwerk, Matthias Goeken (MdL), begrüßen.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie, Klima-

schutz und Energie des Landtags, Dr. Robin Korte, betonte in seinem 

Grußwort die Bedeutung des Handwerks für die Energiewende 

Der stv. Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie des Landtags, 
Dietmar Brockes, im Gespräch mit dem Präsidenten von 
HANDWERK.NRW, Andreas Ehlert



Der Vorstand des Unternehmerverbandes Handwerk NRW (UVH) mit ZDH-Präsident Jörg Dittrich

v.l.n.r. Sebastian Barchnicki (Kompetenzzentrum für Cybersicherheit), Bernhard Nordhausen 

(Landesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks NRW), Christian Deppe (Fleischerverband 

NRW), Christian Heil (Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW), Matthias Hirsch 

(Zahntechniker-Handwerk NRW), Dr. Frank Wackers (UVH), Daniel Dalkowski (Textilreinigungs-

Verband NRW), Dr. Florian Hartmann (WHKT/LGH), Stephan Lohmann (Fachverband Metall NRW), 

Thorsten Seidel (Friseur- und Kosmetikverband NRW), Jennifer Schramm (Landesinnungsverband des 

Gebäudereiniger-Handwerks NRW), Peter Schuchart (Maler- und Lackiererinnungsverband Westfalen)

v.l.n.r. UVH-Präsident Rüdiger Otto, ZDH-

Präsident Jörg Dittrich, Präsident HANDWERK.

NRW Andreas Ehlert, UVH-Ehrenpräsident 

Hans-Joachim Hering



Die Gäste der UVH-Mitgliederversammlung in Düsseldorf

v.l.n.r. UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers, 
Hauptgeschäftsführer Hermann Schulte-Hiltrop 
(BAUVERBÄNDE.NRW), Geschäftsführer Bernhard 
Nordhausen (Landesinnungsverband des Gebäudereiniger-
Handwerks NRW), UVH-Präsident Rüdiger Otto, 
UVH-Vizepräsident Jörg von Polheim, UVH-Ehrenpräsident 
Hans-Joachim Hering

v.l.n.r. Geschäftsführer Sebastian Baranowski 

(Zentralverband Schilder und Lichtreklame), 

Bundesinnungsmeisterin Martina Gralki-Brosch 

(Zentralverband Schilder und Lichtreklame), 

Geschäftsführer Matthias Hirsch (Landesinnungs-

verband für das Zahntechniker-Handwerk NRW

v.l.n.r. UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers, Bundes-innungsmeister Detlef Peter Grün (Deutsches KfZ-Gewerbe), ZDH-Präsident Jörg Dittrich, UVH-Präsident Rüdiger Otto, Landesinnungs-meister Harald Esser (Friseur- und Kosmetikverband NRW), Geschäftsführer Torsten Seidel (Friseur- und Kosmetikverband NRW)
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täten mit der Dienstleistung der Bun-

desagentur für Arbeit und der weiteren 

Akteure gut zu verzahnen und zu stär-

ken, um Doppelstrukturen zu vermei-

den, Synergieeffekte zu fördern und 

den Start ins Berufsleben schnellst-

möglich zu bewirken; 

die Angebote einer verbindlichen Aus-–

bildungsperspektive in Nordrhein-West-

falen, wie zum Beispiel Ausbildungs-

wege NRW, weiter zielgerichtet mit 

Maßnahmen des auf Bundesebene 

verabschiedeten Gesetzes zur Stär-

kung der Aus- und Weiterbildungsför-

derung sinnvoll verzahnt werden; 

die gleiche Wertschätzung von beruf-–

licher und akademischer Bildung ge-

stärkt wird; 

Beratungsangebote für Studienzweifler –

weiter miteinander verzahnt und ge-

stärkt werden, zum Beispiel mit dem 

Projekt Next Career, damit Menschen, 

die auf ihrem Bildungsweg neue 

Wege einschlagen wollen, erreicht 

und bedarfsorientiert unterstützt wer-

den können; 

Ausbildungsabbrecher nicht dauer-–

haft ohne Abschluss bleiben, sondern 

möglichst schnell wieder einen (Aus-) 

Bildungsweg einschlagen.

Dank an Bernhard Nordhausen  
als Vorsitzender des UVH-Arbeitskreises Recht  
Im November wurde Rechtsanwalt 
Bernhard Nordhausen als langjähri-
ger Vorsitzender des UVH-Arbeitskrei-
ses Recht verabschiedet. Bernhard 
Nordhausen geht nach 26 Jahren als 
Geschäftsführer des Landesinnungs-

verbandes des Gebäudereiniger-
Handwerks NRW am 31. Dezember 
2023 in den Ruhestand. Seine Nach-
folgerin als Geschäftsführerin des 
Landesinnungsverbandes des Ge-
bäudereiniger-Handwerks NRW und 

als Vorsitzende des UVH-Arbeitskrei-
ses Recht wird Frau Rechtsanwältin 
Jennifer Schramm-Zocher. 

UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wa-

ckers dankte Rechtsanwalt Bernhard Nord-

hausen im Namen der anwesenden Ver-

bandsjustiziarinnen und Verbandsjustiziare 

für seinen großen Einsatz als Vorsitzender 

des UVH-Arbeitskreises Recht und Arbeitge-

bervertreter im Tarifausschuss des Landes 

Nordrhein-Westfalen: „Wir sind dankbar, 

dass wir so lange von Ihrem juristischen 

Können profitieren durften.“ Der UVH-Ar-

beitskreis Recht wurde auf Initiative von 

Bernhard Nordhausen im Jahr 2003 ge-

gründet. Auf insgesamt 25 Sitzungen be-

schäftigten sich die Verbandsjuristen aus 

den unterschiedlichen Fachverbänden 

des Handwerks mit vielfältigen arbeits- und 

sozialrechtlichen Themen. Zur Erinnerung 

an die Themen der gemeinsamen Fortbil-

dung erhielt Bernhard Nordhausen von 

den Arbeitskreisteilnehmern ein Album mit 

den Tagesordnungen aller Arbeitskreissit-

zungen. Zur neuen Arbeitskreisleiterin wurde 

Frau Rechtsanwältin Jennifer Schramm-Zo-

cher gewählt, die auch die Nachfolge von 

Bernhard Nordhausen als Geschäftsführe-

rin im Landesinnungsverband des Gebäu-

dereiniger-Handwerks NRW in Köln antritt.z
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UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers dankt dem Geschäftsführer des 

Landesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks NRW, RA Bernhard 

Nordhausen, für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des UVH-Arbeitskrei-

ses Recht und Mitglied des Tarifausschusses Nordrhein-Westfalen 

http://www.uvh-nrw.de
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Ulrich Grommes neuer 
Landesinnungsmeister im 
Fachverband SHK NRW – Dank an 
scheidenden Hauptgeschäftsführer 
Hans-Peter Sproten 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 

des Fachverbandes Sanitär-Heizung-

Klima NRW wurde Ulrich Grommes zum 

Nachfolger von Nachfolger von Bernd 

Schöllgen zum Landesinnungsmeister ge-

wählt. Der einstimmig gewählte 52-jäh-

rige Inhaber der H.W. Grommes GmbH 

aus Hamm leitet ab sofort im engen 

Schulterschluss mit der Hauptgeschäfts-

führung die Geschicke des größten SHK-

Landesinnungsverbandes in Deutschland 

mit 58 Innungen und ca. 5.800 Fachbe-

trieben. Bis zu seiner Wahl in die Spitzen-

position war Ulrich Grommes stellver -

tretender Landesinnungsmeister und 

engagierte sich im tarifpolitischen Aus-

schuss. In seiner Danksagung hob er her-

vor, dass man im Handwerk viele Dinge 

besser zusammen als alleine erreichen 

kann. Im Anschluss ehrte Ulrich Grommes 

seinen Vorgänger Bernd Schöllgen für 

sein außergewöhnliches Engagement 

mit der Goldenen Ehrennadel des Fach-

verbandes SHK NRW. In der Stellvertreter-

wahl wurde Hans Werner Eschrich, Ober-

meister der Innung Düsseldorf, in seinem 

Amt bestätigt. Als zweiter stellvertretender 

Landesinnungsmeister wurde Marc 

Schmitz, Obermeister der Innung Köln, 

gewählt. Neu in den Vorstand wurde Dirk 

Lanvermann gewählt. Bei der anschlie-

ßenden Jubiläumsfeier aus Anlass des 

75jährigen Bestehens der Innungsge-

meinschaft in NRW wurde vor 275 Gästen 

neben dem bisherigen Landesinnungs-

meister Bernd Schöllgen auch der bishe-

rige Hauptgeschäftsführer Hans-Peter 

Sproten verabschiedet. Die Festrede des 

Abends hielt Holger Schwannecke, Ge-

neralsekretär des Zentralverbandes des 

Deutschen Handwerks. Dem früheren 

Landesinnungsmeister und Ehrenmitglied 

Hans-Joachim Hering kam die Aufgabe 

der Verabschiedung von Bernd Schöllgen 

und Hans-Peter Sproten zu. Zunächst wid-

mete er sich Bernd Schöllgen und verlieh 

ihm mit höchsten Ehren die persönlich 

gravierte Bronzeskulptur des Landesin-

nungsverbandes. Mit der einen oder an-

deren Anekdote aus den gemeinsamen 

sechs Jahren Führungsarbeit rückte Hans-

Joachim Hering dann Hans-Peter Sproten 

in den Fokus des Abends: „Gemeinsam 

mit Alfred Jansenberger hat Hans-Peter 

Sproten den Verband aus der Krise ge-

führt – zu neuer Stärke und Unabhängig-

keit. Immer im Blick die Interessen der 

 einzelnen Innung und des einzelnen 

Fachbetriebs. Er hat die Ärmel hochge-

krempelt und für die Innungsgemein-

schaft in NRW gekämpft und das ganze 

18 Jahre lang. Er hat das Vorteilsportfolio 

des größten Landesinnungsverbandes 

aufgebaut und stetig ausgebaut. Der 

Fachverband SHK NRW verdankt ihm 

heute sein starkes Profil.“ 

Ein sichtlich bewegter Hans-Peter 

Sproten verabschiedete sich mit den 

Worten: „Nach 33 Jahren glaube ich 

sagen zu dürfen: Ja, es lohnt sich, für die 

Innungen und Betriebe zu kämpfen. Es ist 

eine schwierige, intensive aber auch 

dankbare Aufgabe. Ich werde davon 

lange zehren, das ist sicher. Vielen Dank 

für das Vertrauen aber auch für die Ge-

duld im Umgang mit meinen Fehlern und 

Schwächen, bleiben Sie bitte alle dem 

SHK-Handwerk wohlgesonnen.“ Für die 

Wahl zum neuen Hauptgeschäftsführer 

bei der Mitgliederversammlung des 

Fachverbandes SHK NRW am 24. Januar 

2024 wird Frank Hehl vorgeschlagen, der 

sich seit September 2023 zusammen mit 

Hans-Peter Sproten auf seine neue Tätig-

keit vorbereitet. 

Ingo Lanowski neuer Vorsitzender 
des Friseur- und Kosmetikverbandes 
NRW – Harald Esser mit der 
Ehrennadel des Zentralverbandes 
geehrt 

Im November trafen sich die Dele-

gierten aus den 40 Mitgliedsinnungen 

des Friseur- und Kosmetikverbandes NRW 

zur Herbstmitgliederversammlung in Köln. 

Schwerpunkt der zweitägigen Veranstal-

tung waren die Neuwahlen des Vorstan-

des und der Ausschüsse sowie die Ehrun-

gen verdienstvoller Persönlichkeiten. Nach 

Berichten des Verbandsvorsitzenden und 

seines Stellvertreters, folgten die Berichte 

des Geschäftsführers und aus den Aus-

schüssen. Verbandsvorsitzender Harald 

Esser, der nicht zur Wiederwahl stand, be-

dankte sich bei seinen Vorstandskollegen 

und allen Delegierten, für die vertrauens-

volle Zusammenarbeit in den vielen Jah-

ren seiner Ehrenamtsarbeit. Bei den an-

schließenden Neuwahlen wurde mit 

überwältigender Zustimmung der Ober-

meister der Friseur-Innung Hamm, Ingo 

Lanowski zum neuen Verbandsvorsitzen-

den gewählt. Zu seinem Stellvertreter 

wählten die Delegierten den Obermeister 

der Friseur-Innung Köln, Mike Engels. Als 

weitere Mitglieder des Vorstandes wurden 

Nicole Bunse, Markus Bredenbröcker, Su-

sanne Dorsten, Carsten Lödige, Denis 

Sabur, Rüdiger Stroh und Antonio Wein-

itschke gewählt. In einer Diskussionsrunde 

zum Thema „Zukunft des Friseurhand-

werks“ stellten sich die neue Verbands-

spitze Ingo Lanowski und Mike Engels, die 
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Präsidentin des Zentralverbandes, Ma-

nuela Härtelt-Dören und Joachim Castor 

von der Wella Company den Fragen der 

Delegierten. Bei den anschließenden Eh-

rungen wurde Joachim Castor für seinen 

langjährigen Einsatz für das Nordrhein-

Westfälische Friseurhandwerk mit der Gol-

den Ehrennadel des Verbandes ausge-

zeichnet. Goldene Ehrennadeln des 

Zentralverbandes wurden von der Präsi-

dentin an Ingo Lanowski, Mike Engels und 

Rüdiger Stroh verliehen. Volker Haimann 

erhielt die Ehrenmitgliedschaft des Ver-

bandes und Wolfgang Haupt wurde in 

den wohlverdienten Ruhestand verab-

schiedet. Den emotionalen Höhepunkt 

erreichte die Veranstaltung bei der Eh-

rung von Harald Esser. Bei einer gutge-

launten Ansprache eines langjährigen 

Wegbegleiters, wurde aus zahlreichen 

Anekdoten geplaudert. Die Stationen der 

langen Ehrenamtstätigkeit des ehemali-

gen Verbandsvorsitzenden wurden von 

Ingo Lanowski würdevoll vorgetragen und 

man ehrte ihn mit der goldenen Ehren-

nadel mit Diamanten des Zentralverban-

des sowie der Ernennung zum Ehrenver-

bandsvorsitzenden des Friseur- und 

Kosmetikverbandes NRW. Bei Standing 

Ovations floss bei den Delegierten und 

langjährigen Wegbegleitern die ein oder 

andere Träne. 

Wechsel an der Spitze der 
BAUVERBÄNDE.NRW:  Hermann 
Schulte-Hiltrop geht nach 22 Jahren 
in den Ruhestand – Dr. Bernhard 
Baumann neuer 
Hauptgeschäftsführer 

Wechsel an der Spitze der BAUVER-

BÄNDE.NRW. Zum 31. Dezember 2023 

wird Hauptgeschäftsführer Hermann 

Schulte-Hiltrop sich nach 22 Jahren in 

den wohlverdienten Ruhestand verab-

schieden. Mit Wirkung zum 1. Januar 

2024 übernimmt Dr. Bernhard Baumann 

die verantwortungsvolle Aufgabe an der 

Spitze der Dachorganisation des nord-

rhein-westfälischen Baugewerbes. „Der 

Wechsel zu den BAUVERBÄNDEN.NRW ist 

eine Herzensangelegenheit für mich, die 

ich gemeinsam mit meiner Familie ge-

troffen habe“, so der promovierte Diplom-

Verwaltungswirt und Diplom-Ökonom. „In 

meiner bisherigen Tätigkeit hat mir vor 

allem der Bereich der Stadtentwicklung, 

die proaktive Unterstützung von Unterneh-

men und die politische Netzwerkarbeit 

sehr gut gefallen.“ Bisher bekleidete der 

48-Jährige die Position des Bürgermeisters 

der Gemeinde Neunkirchen im Sieger-

land. In seinem neuen Betätigungsfeld 

wird Baumann hauptverantwortlich die 

Position von mehr als 4.100 Unternehmen 

des Bau- und Ausbaugewerbes in Nord-

rhein-Westfalen (NRW) vertreten. 

Diplom-Ökonom Hermann Schulte-

Hiltrop hatte die Hauptgeschäftsführung 

der Bauverbände Westfalen am 1. Ja-

nuar 2002 übernommen. Seit dem Zu-

sammenschluss mit den baugewerbli-

chen Verbänden Nordrhein führt er seit 

1. Januar 2019 die neu entstandene 

Dachorganisation. Karlgünter Eggers-

mann, Präsident der BAUVERBÄNDE.NRW, 

und Vizepräsident Rüdiger Otto hoben in 

der Abschiedsfeier in Bochum hervor, wie 

Schulte-Hiltrop Vertrauen und Zuverlässig-

keit in der Organisation verankert hat. 

Diese Eigenschaften bildeten das Funda-

ment seiner erfolgreichen Amtszeit. 

In seiner Abschiedsrede dankte Her-

mann Schulte-Hiltrop den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 

in Dortmund und seinen Wegbegleitern. 

„Es war eine Reise voller Herausforderun-

gen, aber auch unglaublicher Erfolge. 

Wir haben gemeinsam Berge versetzt 

und oft das Unmögliche möglich ge-

macht“, erinnerte er sich. Sein Nachfol-

ger, Dr. Bernhard Baumann, betonte die 

Größe der Aufgabe, die auf ihn wartet: 

„Deine Fußstapfen sind wahrlich riesig, 

und es wird nicht einfach, in sie zu treten. 

Vielen Dank für Deine kluge Führung. Ich 

übernehme gerne das gut geführte Haus 

und freue mich auf eine großartige 

Mannschaft.“ 

v.l.n.r.: Dr. Bernhard Baumann, Rüdiger Otto, Hermann Schulte-Hiltrop, Karlgünter 

Eggersmann

http://www.uvh-nrw.de
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Kleine Bauvorlagenberechtigung in 
NRW beschlossen 

Der Landtag hat Ende Oktober Ände-

rungen der Bauordnung beschlossen, mit 

der zum 1. Januar 2024 u. a. die sog. 

»Kleine Bauvorlageberechtigung« für 

Meisterinnen und Meister des Maurer- und 

Betonbauer- sowie des Zimmererhand-

werks eingeführt wird. Neben akademisch 

qualifizierten Architektinnen und Architek-

ten sowie Ingenieurinnen und Ingenieu-

ren können künftig auch Meisterinnen 

und Meister Bauvorlagen für die Gebäu-

deklassen 1 und 2 erstellen. Ab dem 

1. Januar 2024 können Anträge zur Ein-

tragung in das entsprechende Verzeich-

nis bei der Ingenieurkammer-Bau NRW 

gestellt werden. Voraussetzung für die Ein-

tragung bei der Ingenieurkammer-Bau 

NRW ist der Erwerb der Meisterqualifikation 

des Maurer- und Betonbauer- oder des 

Zimmererhandwerks oder einer dieser 

nach § 7 Abs. 2, 3, 7 oder 9 der Hand-

werksordnung gleichgestellten Qualifika-

tion, der Abschluss einer Berufshaftpflicht-

versicherung sowie der Nachweis einer 

Einstiegsqualifikation (Weiterbildung) und 

einer jährlichen Fortbildung im Bereich 

des öffentlichen Baurechts. Seit dem Er-

werb des Meistertitels oder der gleichge-

stellten Qualifikation müssen zudem min-

destens fünf Jahre vergangen sein. 

Details zu den Antragsvoraussetzungen 

und dem Antragsverfahren wird das Bau-

ministerium in einer noch zu erlassenden 

Rechtsverordnung klären. Der Umfang 

der Fort- und Weiterbildungsbildungsver-

pflichtungen wird sich aller Voraussicht 

nach an den entsprechenden Anforde-

rungen der bauvorlageberechtigten Ar-

chitektinnen und Architekten sowie Inge-

nieurinnen und Ingenieure orientieren. Die 

Ingenieurkammer-Bau NRW erhebt ein-

malige Gebühren für das Anerkennungs-

verfahren und jährliche Gebühren für die 

Verzeichnisführung sowie die Überprüfung 

der Nachweise über die Fortbildungsver-

pflichtung und Haftpflichtversicherung. 

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach 

der Gebühren- und Auslagenordnung der 

Ingenieurkammer-Bau NRW. Die Inge-

nieurkammer-Bau NRW hat zum Thema 

»Kleine Bauvorlageberechtigung« eine 

FAQ-Liste erstellt, die fortlaufend aktuali-

siert wird: https://ikbaunrw.de/kammer/

aktuell/meldungen/FAQ-zur-eingeschra 

enkten-Bauvorlageberechtigung.php 

Schülerinnen- und 
Schülerdatenübermittlungsgesetz 
NRW in Kraft getreten 

Das Gesetz zur Übermittlung von 

Schülerinnen- und Schülerdaten am 

Übergang von der Schule in den Beruf 

(Schülerinnen- und Schülerdatenübermitt-

lungsgesetz NRW) ist am 20. September 

2023 vom Landtag beschlossen worden 

und inzwischen in Kraft getreten. Das Ge-

setz war notwendig, damit die Daten der 

jungen Menschen ohne Anschlussper-

spektive an die Agentur für Arbeit zur Kon-

taktaufnahme übermittelt werden dürfen. 

Die Daten sollen genutzt werden, um den 

Übergangsbereich zu optimieren und 

Ausbildungsförderung lückenloser zu ge-

stalten. 
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Tischler NRW: Thomas Klode als 
Vorsitzender im Amt bestätigt 

Smartphone und Tablet ersetzten 

Wahlzettel und Stift: Bei den Verbands-

wahlen im Rahmen der Mitgliederver-

sammlung von Tischler NRW konnten die 

Delegierten erstmals komplett digital ihre 

Stimmen abgeben. Für die über 70 

Stimmberechtigten ging es darum, so-

wohl den Verbandsvorstand als auch die 

Mitglieder der insgesamt acht Fachaus-

schüsse des Verbandes für die nächsten 

fünf Jahre zu bestimmen. Als Verbands-

vorsitzender wurde Thomas Klode im Amt 

bestätigt. Auf die Stellvertreterposition 

wählten die Delegierten Wolfgang Hoff-

mann. Der Bochumer tritt damit die 

Nachfolge von Thomas Radermacher 

an, der weiterhin Mitglied des Vorstandes 

ist, jedoch aus gesundheitlichen Gründen 

auf die Position des stellvertretenden Lan-

desinnungsmeisters verzichtet hat. Als 

zweiter Stellvertreter geht Markus Köster in 

die neue Amtsperiode. Den Landesvor-

stand komplettieren Jürgen Bröker, Hans-

Wilhelm Klomp, Felix Küdde, Johannes 

Wortmann und – als neues Mitglied im 

Vorstand – Daniel Hagemeyer. Die Beset-

zungen der acht Fachausschüsse von 

Tischler NRW wurden ebenfalls neu ge-

wählt. Dabei ist es auch gelungen, mehr 

Frauen in die Gremienarbeit auf Ver-

bandsebene einzubeziehen. z

Gesetzesänderungen und -Initiativen 

https://ikbaunrw.de/kammer/aktuell/meldungen/FAQ-zur-eingeschra enkten-Bauvorlageberechtigung.php
https://ikbaunrw.de/kammer/aktuell/meldungen/FAQ-zur-eingeschra enkten-Bauvorlageberechtigung.php
https://ikbaunrw.de/kammer/aktuell/meldungen/FAQ-zur-eingeschra enkten-Bauvorlageberechtigung.php
https://ikbaunrw.de/kammer/aktuell/meldungen/FAQ-zur-eingeschra enkten-Bauvorlageberechtigung.php
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Arbeitszeit: Weisungsrecht des 
Arbeitsgebers 

Die Fürsorgepflichten des Arbeitge-

bers bei der Schichtzuteilung rechtfertigt 

nicht, andere Kollegen durch die ver-

mehrte Zuweisung ungünstiger Schichten 

zugunsten einer alleinerziehenden Be-

schäftigten zu belasten. Dies entschied 

jetzt das Landesarbeitsgericht Mecklen-

burg-Vorpommern mit Urteil vom 13. Juli 

2023 (5 Sa 139/22). Die Klägerin arbeitet 

Vollzeit als Bäckereiverkäuferin in einer Fi-

liale der Beklagten. Der Arbeitsvertrag 

sieht Sonntags-, Feiertags- und Mehrar-

beit im gesetzlich zulässigen Rahmen vor. 

Im Juli 2020 bekam die Klägerin Zwillinge. 

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2021 

beantragte die Klägerin nur noch an den 

Wochentagen Montag bis Freitag und nur 

noch zwischen 7:40 Uhr und 16:40 Uhr 

eingesetzt zu werden. Darüber hinaus be-

antragte sie zum 1. April 2022 eine Ar-

beitszeitverkürzung auf 35 Wochenstun-

den. Zur Begründung berief sie sich auf 

ihre Betreuungspflichten als alleinerzie-

hende Mutter. Die Beklagte stimmte der 

beantragten Arbeitszeitverkürzung zu, wi-

dersprach jedoch der beantragten Ar-

beitszeitverteilung. Zur Begründung ver-

wies sie auf die übrigen Mitarbeiterinnen 

mit kleinen Kindern. Das Arbeitsgericht hat 

die auf Verteilung der Arbeitszeit auf Werk-

tage gerichtete Klage abgewiesen. Hier-

gegen legte die Klägerin Berufung ein. 

Das Landesarbeitsgericht hat die Auffas-

sung der ersten Instanz bestätigt und die 

Berufung zurückgewiesen. Die Klägerin 

habe gegenüber der Beklagten keinen 

Anspruch auf ihre gewünschte Arbeitszeit-

verteilung. Zwar müsse die Beklagte bei 

der Einteilung der Arbeitszeit nach Mög-

lichkeit auch auf die Personensorgepflich-

ten der Klägerin Rücksicht nehmen. Dies 

gelte jedoch nur, sofern betriebliche 

Gründe oder berechtigte Belange ande-

rer Beschäftigten nicht entgegenstehen. 

Hierfür sei festzustellen, welches betrieb-

liche Organisationskonzept der Festle-

gung der Arbeitszeiten zugrunde liege. 

Das Organisationskonzept der Beklagten 

werde bestimmt durch die Öffnungszei-

ten der Filialen. Diesem Konzept stehe die 

von der Klägerin gewünschte Verteilung 

der Arbeitszeit entgegen. Dass es ande-

ren Mitarbeiterinnen gelinge, ihre arbeits-

vertraglichen und ihre familiären Pflichten 

miteinander zu vereinbaren, rechtfertige 

nicht, diese durch die vermehrte Zuwei-

sung ungünstiger Schichten zusätzlich zu 

belasten und gegenüber einer alleiner-

ziehenden Klägerin zu benachteiligen. z

Mit dem Schülerinnen- und Schüler-

datenübermittlungsgesetz NRW wird zu-

gleich die Umsetzung des §31a SGB III 

auf Landesebene verankert, um die Erhe-

bung von Schülerdaten und deren Wei-

tergabe an die Bundesagentur für Arbeit 

(BA) zu ermöglichen. Damit soll erreicht 

werden, dass Schülerinnen und Schüler, 

die trotz der durchgängig in allen Jahr-

gangsstufen bestehenden Beratungs- 

und Vermittlungsangebote keine konkrete 

berufliche Anschlussperspektive haben, 

im Übergang von der Schule in den Beruf 

nicht verloren gehen und individuell un-

terstützt werden können.  

Hinweisgeberschutzgesetz: Ende 
der Übergangsregel für 
Unternehmen mit in der Regel 50 bis 
249 Beschäftigten 

Das Hinweisgeberschutzgesetz ent-

hält für Unternehmen eine Verpflichtung 

zur Einführung und Installation eines Hin-

weisgeberschutzsystems und sieht insbe-

sondere die Pflicht zur Einrichtung und 

zum Betrieb einer internen Meldestelle 

samt einem internen Meldekanal für Un-

ternehmen mit in der Regel mehr als 50 

Beschäftigten vor. Unternehmen mit in 

der Regel mehr als 250 Beschäftigten 

sind hiervon bereits seit dem Inkrafttreten 

am 2. Juli 2023 betroffen. Für Unterneh-

men mit in der Regel 50 bis 249 Beschäf-

tigten wurde in § 42 Abs. 1 HinSchG eine 

Übergangsfrist geregelt, die demnächst 

endet. Die Pflicht gilt ab dem 17. Dezem-

ber 2023 auch für diese Unternehmen. Es 

liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn 

keine nach dem Hinweisgeberschutzge-

setz vorgeschriebene interne Meldestelle 

eingerichtet bzw. betrieben wird. Die ent-

sprechende Bußgeldvorschrift findet 

gemäß §§ 40 Absatz 2 Nr. 2, 42 Abs. 2 

HinSchG ab dem 1. Dezember 2023 An-

wendung. Allerdings kann gegen Unter-

nehmen mit in der Regel 50 bis 249 Be-

schäftigten erst ab dem 17. Dezember 

2023 ein Bußgeld verhangen werden, 

wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch kein 

Hinweisgebersystem eingeführt haben. z
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Aus der Rechtsprechung 

http://www.uvh-nrw.de
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Satz: 
Stilus Grafik 

Telefon:     0 2161/3 03 49 60 

e-Mail:       service@stilus-grafik.de 

Internet:     www.stilus-grafik.de

Jahr/Monat             Nordrhein-Westfalen                        Deutschland 
                              Index               %-Ver-               Index              %-Ver- 
                                                     änderung                                 änderung 

       2015                 100,0                   0,6                   100,0                   0,5 

       2016                 100,5                   0,5                   100,5                   0,5 

       2017                 102,0                   1,5                   102,0                   1,5 

       2018                 103,7                   1,7                   103,8                   1,8 

       2019                 105,3                   1,5                   105,3                   1,4 

       2020                 105,8                   0,5                   105,8                   0,5 

       2021                 109,2                   3,2                   109,1                   3,1 

       2022                 110,4                   7,1                   110,2                   6,9 

 
Jan.     23                 114,2                   8,3                   114,3                   8,7 

Feb.     23                 115,3                   8,5                   115,2                   8,7 

März    23                 116,0                   6,9                   116,1                   7,4 

Apil      23                 116,5                   6,7                   116,6                   7,2 

Mai      23                 116,3                   5,7                   116,5                   6,1 

Juni     23                 116,7                   6,2                   116,8                   6,4 

Juli       23                 116,9                   5,8                   117,1                   6,2 

Aug.    23                 117,5                   5,9                   117,5                   6,1 

Sep.    23                 117,7                   4,2                   117,8                   4,5 

Okt.     23                 117,6                   3,1                   117,8                   3,8

Verbraucherpreisindex (Index 2015 = 100)
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Nachstehend geben wir Ihnen die 
Neu- und Wiederberufungen der eh-
renamtlichen Richter aus dem Hand-
werk in Nordrhein-Westfalen be-
kannt:  

Arbeitsgerichte: 
Aachen n

Sven Ohligschläge, Elektrotechnikermeis-

ter, Alsdorf  

Bielefeld  n

Mark Heuermann, Elektrotechnikermeister, 

Bielefeld  

Bochum n

Heike van gen Hassend, Konditormeiste-

rin, Bochum  

Dortmund n

Sebastian Baranowski, Essen  

Markus Janz, Dachdeckermeister 

Mönchengladbach  n

Roger Kemp, Glaser- und Fensterbau-

meister, Mönchengladbach 

Oberhausen n

Andreas Seifried, Gas- und Wasserinstal-

lationsmeister, Mülheim a.d. Ruhr,  

Siegen n

Rolf-Dieter Penzin, Elektroinstallateurmeis-

ter, Bad Berleburg 

Solingen  n

Thomas Schönauen, Pulheim  

Wesel  n

Dieter Dicks, Elektromeister, Goch z
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Ehrenamtliche Richter  
aus Kreisen der Arbeitgeber 

mailto:kontakt@uvh-nrw.de
https://www.uvh-nrw.de
mailto:service@stilus-grafik.de
http://www.stilus-grafik.de
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